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Begründung: 
 
Das Plangebiet der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Chemnitz befindet sich im 
Stadtteil Euba. Die Fläche liegt an der Plauer Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Rei-
terhof und wird begrenzt durch  
 
- die Plauer Straße nördlich 
- Flächen für die Landwirtschaft östlich  
- den Drosselsteig, einem Radfern- und Wanderweg südlich sowie  
- einer Wohnbaufläche im Anschluss an die Kleingartenanlage „Frischer Wind“ westlich. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 2,8 ha. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Chemnitz vom 24.10.2001 ist der Bereich bisher als Wohnbaufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) dar-
gestellt.  
 
Die betreffende Fläche wird gegenwärtig als Grünland im Pachtverhältnis bewirtschaftet. Sie liegt 
innerhalb des Bebauungsplans Nr. 98/13 „ An der Plauer Straße“ mit Aufstellungsbeschluss vom 
05.05.1998. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird reduziert, um den besonderen 
Schutzansprüchen des Reiterhofes an der Plauer Straße gerecht zu werden und ein verträgliches 
Nebeneinander zwischen dem Reiterhof und der vorgesehenen Bebauung zu gewährleisten. Im B-
Plan ist dazu die Festsetzung einer begrünten Abstandsfläche vorgesehen, die insbesondere die 
Funktion eines Puffers zwischen der Wohnbebauung und der landwirtschaftlichen Nutzung erfüllen 
soll.  
 
Neben diesen relevanten Aspekten des Immissionsschutzes gelten hinsichtlich der Standortent-
wicklung und im Nachfrageverhalten für Eigenheime grundsätzlich veränderte Parameter. Die 
Stadt Chemnitz setzt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Planungsflächen für den Siedlungs-
wohnungsbau im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung auseinander. Angesichts der prog-
nostizierten Bevölkerungsentwicklung, der reduzierten Bautätigkeit im Eigenheimsegment sowie 
steigender Infrastruktur- und Energiekosten besitzt die bestandsorientierte Siedlungsentwicklung 
gegenüber Neuerschließungen im Außenbereich Vorrang. Mit dem 2011 beschlossenen Konzept 
„Nachhaltiger Siedlungswohnungsbau“ (B-54/2011) wurde der Nachweis erbracht, dass innerhalb 
der Bestandflächen ca. 75% des Eigenheimbedarfs in Chemnitz realisiert werden können. Unter 
den verbindlichen Bauleitplanverfahren zum Eigenheimbau der vergangenen 5 Jahren im Stadtge-
biet von Chemnitz befinden sich über 90% auf Bestands- und Revitalisierungsflächen.  
 
Weiterhin wird dargelegt, dass in Euba nach 1990 rund 170 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamili-
enhäusern geschaffen wurden. Vorhandene Baulandreserven im Bestand sowie in rechtskräftigen 
Bebauungsplänen wurden seinerzeit auf rund 50 Wohneinheiten geschätzt. Die Vorlage führt auf 
Grund der Größenordnung des Baugebietes im Verhältnis zur Eigenheimbautätigkeit in Euba aus, 
dass das Planungsziel zu überprüfen sei. Der Bebauungsplan in seiner Abgrenzung von 1998 birgt 
ein erhebliches Konfliktpotenzial durch die heranrückende Wohnbebauung an landwirtschaftliche 
Nutzungen. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt entspricht die Reduzierung der Wohnbaufläche auch gesamtstädti-
schen Leitlinien. Qualitätvolles Wohnen in landschaftlich reizvoller Lage gehört zur grundlegenden 
Zielstellung für den ländlichen Bereich in der Stadt Chemnitz. Das bedeutet für den ländlichen 
Stadtteil Euba eine angemessene Entwicklung in seiner gewachsenen Struktur innerhalb der histo-
rischen Dorflage. Dieser Aspekt wird durch den neuen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
98/13 beachtet. Die Größe des Plangebietes ermöglicht eine maßvolle Erweiterung der Wohnfunk-
tion im Ortsteil und berücksichtigt dabei den Flächenbedarf für die durch die Wohnbebauung not-
wendigen Abstandsflächen in Kombination mit den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen.  
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In Verbindung mit der Reduzierung des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan Nr. 98/13 soll pa-
rallel der Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden. Umgriff und Inhalt der 
Änderung berücksichtigen sowohl gesamtstädtische Strategien als auch standortkonkrete Restrik-
tionen. Mit der beabsichtigten Darstellung einer Fläche für Landwirtschaft i.S.v. § 5 Abs.2 Nr. 9 BauGB 
werden die vorhandenen Nutzungsstrukturen südlich der Plauer Straße abgerundet.  
 
Aus der erläuterten Sachlage leitet sich das Erfordernis ab, den Flächennutzungsplan für den ge-
kennzeichneten Bereich von Wohnbaufläche in Fläche für die Landwirtschaft zu ändern. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 3: räumlicher Geltungsbereich 
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